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RS OGH 1989/6/14 9ObA114/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.06.1989

Norm

ABGB §863 GII

ABGB §1152 G

ABGB §1444 Db

Rechtssatz

Daraus, daß der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis bei einseitiger Kürzung der Provision nicht löste, sondern

mehrere Jahre fortsetzte, kann ein Verzicht auf den ungeschmälerten Provisionsanspruch jedenfalls dann nicht

erschlossen werden, wenn er die Provisionskürzung wiederholt bemängelte. ( § 48 ASGG )
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